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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1609/88 DER KOMMISSION
vom 9. Juni 1988

zur Bestimmung des letzten Termins für die Einlagerung der gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 3143/85 und (EWG) Nr. 570/88 verkauften Butter

der Entwicklung der Butterbestände und den verfügbaren
Mengen festzulegen .

Infolge der Einführung der genannten Verordnung
(EWG) Nr. 570/88 sollte die Verordnung (EWG) Nr.
1726/84 der Kommission vom 18 . Juni 1984 zur Festset
zung des Einlagerungstermins für Butter, die gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 262/79 und (EWG) Nr.
3143/85 verkauft wirdf), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 685/88 (10), angehoben werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1109/88 (2), insbeson
dere auf Artikel 6 Absatz 7,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 985/68 des Rates
vom 15. Juli 1968 zur Festlegung der Grundregeln für die
Interventionen auf dem Markt für Butter und Rahm (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
842/88 (4), insbesondere auf Artikel 7a,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3143/85 der
Kommission vom 11 . November 1985 über den Absatz
von Butter zu herabgesetzten Preisen aus Beständen der
Interventionsstellen für den unmittelbaren Verbrauch in
Form von Butterfett (5), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 775/88 (*), sowie der Verordnung (EWG)
Nr. 570/88 der Kommission vom 16. Februar 1988 über
den Verkauf von Billigbutter und die Gewährung einer
Beihilfe für Butter und Butterfett für die Herstellung von
Backwaren, Speiseeis und anderen Lebensmitteln Q, geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 949/88 (8), muß die
zum Verkauf angebotene Butter vor einem festzulegenden
Zeitpunkt eingelagert werden . Dieser Zeitpunkt ist nach

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3143/85 genannte Butter muß vor dem 1 . Januar 1987
eingelagert worden sein .

Die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 570/88
genannte Butter muß vor dem 1 . Januar 1987 eingelagert
worden sein .

Artikel 2

Die Verordnung (EWG) Nr. 1726/84 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 9 . Juni 1988
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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